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Vernehmlassung zur Teilrevision des Wassernutzungsgesetzes (WNG) 

Stellungnahme 

 

 

Sehr geehrte Frau Regierungsrätin, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Für die Gelegenheit, uns im Rahmen der Vernehmlassung zur Teilrevision des Wassernutzungsgesetzes 

(WNG) äussern zu können, dankt Ihnen die Regionalkonferenz Oberland-Ost (RKOO) bestens. 

Mit der Liberalisierung und insbesondere der internationalen Öffnung des Strommarktes ergeben sich 

komplett neue Situationen für die Stromproduzenten. Mit den unterschiedlichen Förderinstrumenten auf 

internationaler und nationaler Ebene sind leider zum Teil auch unerwünschte Marktverzerrungen entstan-

den, welche dazu führen, dass bisherige mittelgrosse und Grosswasserkraftwerke, welche einen wesent-

lichen Beitrag an die auch politisch richtigerweise geforderte Produktion von erneuerbarem Strom über-

nehmen, mit dem aktuellen Marktpreis für die Stromerzeugung nicht mehr mithalten können. 

Die für 2015 – 2019 definierte Erhöhung des bundesrechtlichen Höchstansatzes für die Wasserzinsabgel-

tung von 100 auf 110 Franken pro Kilowatt mittlere Bruttoleistung (Art. 49 WRG) trifft insbesondere die 

Grosswasserkraftwerke ab 10 MW Jahresleistung, da diese nicht wie die kleineren und mittleren Wasser-

kraftwerke von einer kostendeckenden Einspeisevergütung (KEV) profitieren können. Dabei gilt es aber 

zu beachten, dass nur neuere oder in jüngster Zeit erweiterte mittelgrosse Wasserkraftwerke von der 

KEV profitieren können. Bereits längere Zeit bestehende Anlagen können dieses Förderinstrument nicht 

nutzen. Deshalb ist auch den mittelgrossen Wasserkraftwerken mit einer Gesamtleistung von 2 -10 MW 

vor dem Hintergrund einer Gleichbehandlung der reduzierte Wassernutzungszins zu gewähren, sofern 

sie keine KEV-Beiträge erhalten. 
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Nur im Sinne eines Ausgleichs von Förderinstrumenten in einem marktwirtschaftlich stark von Tiefpreisen 

geprägten Umfeld können wir einem reduzierten Wassernutzungszins für die Grosswasserkraftwerke und 

für die mittelgrossen Wasserkraftwerke ohne KEV-Beiträge zustimmen. Wir bitten Sie, die entsprechen-

den Anpassungen und Präzisierungen in Art. 35 des Gesetzesentwurfs vorzunehmen. 

Gleichzeitig bitten wir Sie, eine gesetzliche Anpassung bezüglich der Verteilung des Wassernutzungszin-

ses zu prüfen und auch den Standortgemeinden einen Zinsanteil zukommen zu lassen, wie dies in ande-

ren Kantonen bereits praktiziert wird (Beispiel Wallis mit Zinsaufteilung 40% Gemeinwesen und 60% Kan-

ton). 

Für die Berücksichtigung unserer Eingaben danken wir Ihnen bestens. 

Freundlich grüssen  

 
Peter Flück, Präsident 
Regionalkonferenz Oberland-Ost 

 
Stefan Schweizer, Geschäftsführer 
Regionalkonferenz Oberland−Ost 
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